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Der Abgeordnete Mag. Gernot Darmann , Kolleginnen und Kollegen haben am 21 . Dezember 2015 an 

die Prasidentin des Nationalrates die schriftliche Anfrage 22/JPR betreffend Kosten des 

Untersuchungsausschusses gestellt. 

Einleitend ist zu den Fragen 1 bis 7 Folgendes festzuhalten: 

§ 8 Abs. 5 der Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse (VO-UA) sieht 

vor, dass der Verfahrensrichter und sein Stellvertreter bei allen Sitzungen des 

Untersuchungsausschusses anwesend sein können und in alle dem Untersuchungsausschuss 

vorliegenden Akten und Unterlagen Einsicht nehmen können. Dasselbe gilt gemäß § 10 Abs. 4 

VO-UA für den Verfahrensanwalt und dessen Stellvertreter. 

Nach § 60 Abs. 1 VO-UA gebührt dem Verfahrensrichter und dem Verfahrensanwalt sowie deren 

Stellvertretern als Entschädigung für die Erfüllung ihrer Aufgaben für jede begonnene Stunde ein 

Zehntel der Entschädigung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes für einen 

Sitzungstag (§ 4 Abs. 3 VfGG). Im Jahr 2015 waren das konkret 77,25 EUR. Für die Vergütung der 

Reisekosten gelten die für Bundesbedienstete geltenden Reisegebührenvorschriften sinngemäß. 

1) Wie hoch sind im Jahr 2015 die Kosten für Verfahrensrichter Dr. Walter Pilgermair? 

Sitzungsteilnahme, Aktenstudium, Vorbereitungen: 1.291 Stunden a 77 ,25 EUR 

Reise- und Nächtigungskosten: 15.685,31 EUR 
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2) Wie hoch sind im Jahr 2015 die Kosten für Verfahrensrichter-Stel/vertreter Mag. Walter 

Hel/mich? 

Sitzungsteilnahme, Aktenstudium, Vorbereitungen : 900 Stunden a 77,25 EUR 

Reise- und Nächtigungskosten: keine 

3) Wie oft war der Verfahrensrichter-Stel/vertreter im Jahr 2015 im 

Untersuchungsausschuss trotz Anwesenheit des Verfahrensrichters anwesend? 

Der Verfahrensrichter-Stellvertreter Mag. Walter Hellmich war im Jahr 2015 bei allen Sitzungen 

des Untersuchungsausschusses, in denen Befragungen von Auskunftspersonen stattgefunden 

haben, anwesend. 

4) Aus welchen Gründen ist der Verfahrensrichter-Stel/vertreter in der Regel im 

Untersuchungsausschuss trotz Anwesenheit des Verfahrensrichters anwesend? 

Für die Position des Verfahrensrichters ergibt sich aus der Verfahrensordnung für 

parlamentarische Untersuchungsausschüsse (siehe insbesondere § 9) eine in allen Belangen 

eines Untersuchungsausschusses sowohl in inhaltlicher als auch in verfahrenstechnischer 

Hinsicht bedeutsame Position. Aufgaben des Verfahrensrichters sind insbesondere die Beratung 

der Vorsitzführung in allen Verfahrensfragen und die Erstellung des Entwurfes eines 

Ausschussberichtes. Eine wesentliche Bedeutung kommt dem Verfahrensrichter auch hinsichtlich 

der Beurteilung der Unzulässigkeit einer Frage - auch in Hinblick auf ihre Zuordenbarkeit zum 

Untersuchungsgegenstand 

Untersuchungsausschusses 

zu. Angesichts des straffen Arbeitsplanes eines 

und der umfassenden Unterlagen, die dem 

Hypo-Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen , ist nach Ansicht des 

Verfahrensrichter-Stellvertreters seine intensive Beschäftigung (insb. die Anwesenheit bei den 

Befragungen) mit den Angelegenheiten des Untersuchungsausschusses, für den er als 

Verfahrensrichter-Stellvertreter gewählt wurde, Voraussetzung für ein nahtloses Einspringen in 

sämtliche Aufgaben des Verfahrensrichters für einen allfälligen kurzen oder auch längeren 

erforderlichen Vertretungsfall , insbesondere etwa auch bei der Erstellung des Entwurfs des 

Ausschussberichts. 
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5) Wird beim Honorar für den Verfahrensrichter-Stellvertreter unterschieden ob er anstelle 

des Verfahrensrichters anwesend ist oder er trotz Anwesenheit des Verfahrensrichters am 

Untersuchungsausschuss teilnimmt? 

Eine solche Vorgangsweise ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

6) Wie hoch sind im Jahr 2015 die Kosten für Verfahrensanwalt Dr. Bruno Binder? 

Sitzungsteilnahme, Beratungsgespräche, Vorbereitungen 476 Stunden a 77,25 EUR 

Reise- und Nächtigungskosten: 3.633,91 EUR 

7) Wie hoch sind im Jahr 2015 die Kosten für Verfahrensanwalt-Stellvertreter Dr. Klaus 

Hoffmann? 

Es wurden bislang keine Kostenansprüche geltend gemacht. 

8) Wie viele Personen umfasst das laut Anfragebeantwortung "Zusätzliche Personal" ? 

Unter diesem Titel sind einerseits acht Personen im Bereich der Parlamentsdirektion sowie des 

Verfahrensrichters umfasst sowie andererseits Dienstleistungen aus einem Pool freier 

Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, vor allem zur Erstellung der Sitzungsprotokolle. 

9) Wie hoch sind im Jahr 2015 die Kosten für dieses "Zusätzliche Personal"? 

Für das Jahr 2015 betragen die Kosten 908.000,- EUR. 

10) Wie hoch sind im Jahr 2015 die Kosten für "Büroausstattung" und wie setzen sich 

diese Kosten zusammen? 

Insgesamt betragen die Kosten rund 40.400,- EUR. 

Davon entfallen 11.500,- EUR auf Sicherheitsschränke und Zubehör der parlamentarischen 

Klubs, 13.300,- EUR auf Sicherheitsschränke, Zubehör und Transportmittel für die Aufbewahrung 
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und Verwaltung der Akten des Hypo-Untersuchungsausschusses in der nach dem 

Informationsordnungsgesetz in der Parlamentsdirektion eingerichteten Registratur sowie 15.600,

EUR auf die Büroausstattung (Kopiergeräte, Kopien, Sicherheitsschränke, Aktenschredder, 

Büromöbel , Papierwaren und anderes Büromaterial , gedruckte Auflage der Verfahrensordnung 

samt Nebengesetzen) für das Untersuchungsausschuss-Betreuungs personal sowie den 

Verfahrens richter. 

11) Was konkret fällt unter den Posten "Öffentlichkeitsarbeit, Medienservice und Catering" 

und wie gliedern sich diese Kosten auf? 

Darunter fallen die Einrichtung des Medienraumes (4.000,- EUR) , die Übertragung der 

medienöffentlichen Befragungsteile innerhalb des Parlamentsgebäudes (78.800,- EUR) , Obst 

und Getränke für während ganztägiger Untersuchungsausschusssitzungen anwesende Personen 

sowie das Offenhalten der Cafeteria nach 16 Uhr an Sitzungstagen des 

Untersuchungsausschusses (59.100,- EUR). 

12) Was konkret fällt unter den Posten "Sicherheitsdienstleistungen"? 

Für die Sitzungen des Untersuchungsausschusses werden in der Regel drei Personen 

(Fremdkräfte) für Sicherheitsdienstleistungen beigezogen, bei sensiblen Situationen im Einzelfall 

fünf Personen. Diese Personen haben insbesondere die Aufgabe, die Einhaltung der 

Fluchtwegbreiten und Absperrungen zu beaufsichtigen, außerdem unterstützen sie den 

Ordnungsdienst bei der Zutrittskontrolle und Einhaltung der Hausordnung. 
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